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Artikel 2 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und hebt die 2. Änderungssatzung vom 07. 10. 2014 auf.

Plauen, den 01. 12. 2015

Zweckverband Öffentlichen Personennahverkehr Vogtland
Rolf Keil
Verbandsvorsitzender

Hinweise an die Eltern
zur Beantragung 

von Schülerbeförderungsleistungen
für das Schuljahr 2016/2017

Der Zweckverband ÖPNV Vogtland als Aufgabenträger der
Schülerbeförderung im Landkreis Vogtlandkreis informiert
zur Beantragung von Schülerbeförderungsleistungen für das
Schuljahr 2016/2017 mit nachfolgendem Elternbrief:

Sehr geehrte Eltern,

der Antrag ist für alle Leistungen gemäß der Schülerbeför-
derungssatzung vor Beginn des Schuljahres 2016/2017
einzureichen (Ausnahme: Kostenerstattung bei Teilnahme
an Betriebspraktika/Probebeschulungen). Für die Antrag-
stellung zur Schülerbeförderung für das Schuljahr 2016/2017
bitten wir um Beachtung folgender Fristen:

31. 01. 2016
Für alle Schüler, die aktuell schon die Schule besuchen, die
auch im Schuljahr 2016/2017 weiterhin besucht wird, ist
der Antrag bis spätestens 31. 01. 2016 abzugeben. Gegebe-
nenfalls noch nicht vorhandene Unterlagen/Nachweise sind
nachzureichen.

31. 05. 2016
Für alle Schüler, die im Schuljahr 2016/2017 erstmals die
neue Schule besuchen, ist der Antrag bis spätestens 31. 05.

2016 abzugeben. Gegebenenfalls noch nicht vorhandene
Unterlagen/Nachweise sind nachzureichen. Sollte bis zu
diesem Termin noch keine Entscheidung über den künftigen
Schulbesuch vorliegen, weil beispielsweise der Bescheid
über die Aufnahme an einer bestimmten Schule noch nicht
vorliegt, so soll die Antragstellung unverzüglich nach Vor-
liegen des fehlenden Bescheides erfolgen.

Beim Besuch eines Beruflichen Schulzentrums ist zusammen
mit dem Antrag stets die Aufnahmebestätigung der Schule
beizufügen.

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Antrages die Hinweise
auf den Seiten 3 und 4 des Antrages.

Verantwortlich für die rechtzeitige und vollständige Vorlage
des Antrages beim Zweckverband ÖPNV Vogtland ist der
Schüler bzw. seine Personensorgeberechtigten. Eine spätere
Antragstellung ist möglich (zum Beispiel bei Umzug), soll je-
doch spätestens 6 Wochen vor Beförderungsbeginn erfolgen.

Bei Anträgen, die nicht rechtzeitig eingehen, kann leider
nicht zugesichert werden, dass die Schülerfahrkarte recht-
zeitig vor Schuljahresbeginn ausgehändigt werden kann
bzw. dass die Beförderung im freigestellten Schülerverkehr
ab dem ersten Schultag ordnungsgemäß organisiert ist. In
diesen Fällen müssen die Eltern für die Beförderungskosten
aufkommen, bis die Schülerfahrkarte ausgehändigt wurde
bzw. bis die Taxi-/ Kleinbusfahrt eingerichtet ist (anfallende
Kosten sind nicht erstattungsfähig). 

Antragsformulare erhalten Sie in den Schulen sowie auf der
Internetseite des Zweckverbandes ÖPNV Vogtland –
www.vogtlandauskunft.de (a Schüler & Eltern aAnträge
und Formulare). Den vollständig ausgefüllten Antrag richten
Sie bitte an nachstehende Anschrift:

Zweckverband ÖPNV Vogtland
Aufgabenträger Schülerbeförderung
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach

Zum Schuljahr 2016/2017 treten geänderte Regelungen
für die Schülerbeförderung im Vogtlandkreis in Kraft. Die
ab dem Schuljahr 2016/2017 gültige Schülerbeförderungs-
satzung ist im Kreis-Journal vom 23. 12. 2015 veröffentlicht. 

Die vollständige Schülerbeförderungssatzung kann auf der
Internetseite www.vogtlandauskunft.de (a Schüler & Eltern
a Hinweise) eingesehen werden. Bitte beachten Sie fol-
gende allgemeine Hinweise:

1. Informationen zum Eigenanteil:

Ab dem Schuljahr 2016/2017 ist für jeden Schüler, der Leis-
tungen gemäß der Schülerbeförderungssatzung erhält, ein
Eigenanteil von 120 E je Schuljahr zu bezahlen. 
Wird für den Schüler eine Schülerfahrkarte erteilt oder wer-
den Fahrten im Rahmen der freigestellten Beförderung (Taxi/
Kleinbus) genehmigt, so wird der Eigenanteil mittels Be-
scheid festgesetzt und ist nach Bekanntgabe des Bescheides


